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CAMPING ORDNUNG 
 

 
1. Check-in: Zum Betreten des Camping-Platzes sind die Genehmigung der Direktion und die 

einschlägige gesetzliche Anmeldung erforderlich. 

2. Die im Empfangsbüro ausgehängten Tarife für den Camping-Aufenthalt gelten ab 

Ankunftszeit bis 11.00 Uhr des darauffolgenden Tages. 

3. Das Parken der Fahrzeuge ist auf den vorgesehenen Plätzen gestattet. Die Direktion kann 

im Bedarfsfall eine Verlegung anweisen, um die Abstellung von Zelten, Wohnmobilen oder 

Wohnwagen zu ermöglichen. 

4. Ruhe-Zeit von 13.30 bis 15.30 und von 22.30 bis 07.30 Bitte beachten Sie, dass während der 

Ruhezeiten, unser Campingplatz für den PKW-Verkehr, außer Notfälle, geschlossen ist. 

5. Die Fahrgeschwindigkeit innerhalb des Camping- Platzes darf 5 km/h nicht überschreiten. 

6. Die Gäste haben für Ihre Sachen selbst Sorge zu tragen. Die Direktion übernimmt keine 

Verantwortung, auch nicht für evtl. Diebstähle oder Beschädigungen. 

7. Jeder ist verpflichtet, Vegetation, Hygiene und Sauberkeit der Anlagen zu wahren. Es ist 

strengstens verboten, jede Art von Abfällen, sowie Abwässern auf den Plätzen auszuleeren. 

8. Hunde müssen an der Leine gehalten werden; bei Ankunft ist eine ärztliche Bescheinigung 

vorzulegen. Der Besitzer haftet für verursachte Schäden Der Hund muss seine 

physiologischen Bedürfnisse außerhalb des Campings befriedigen. 

9. Der Elektro-Anschluss an den vorgesehenen Steckdosen ist für Licht, Kühlschrank, und 

Fernseher (mit Endung) vorgesehen und muss von der Direktion genehmigt werden. Nicht 

angeschlossen werden dürfen Elektroöfen und Klimaanlagen. 

10. Der Campinggast muss selber für den Schaden haften, den er verursacht hat. 

11. Es ist verboten, Löcher auf dem Platz zu graben, Steine zu sammeln, Wäscheleinen zu 

spannen, sowie fixe Tische und Bänke zu zimmern, Feuer anzuzünden und Pflanzen 

innerhalb des Camping-platzes zu beschädigen. 

12. Die Direktion haftet nicht für Schäden, die von Schnee, Eis, fallenden Ästen oder von 

anderen Naturereignissen verursacht werden. 

13. Bei Nichtbeachtung der vorliegenden Ordnung oder bei einem Betragen, das der 

Harmonie und dem Zweck des Komplexes schadet, kann eine Verweisung vom Platz nach 

unanfechtbarem Ermessen der Direktion erfolgen. 

14. Müllsammelstelle  

Tägliche Zugangszeiten von 08.00 bis 13.30 Uhr und von 15.30 bis 22.30 Uhr. Achtung 

Videoüberwachte Zone, zugänglich nur mit Karte! 


